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GEMEINDE BRUNNEN 

Vorbericht  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 1, § 3 KommHV-Kameralistik) 

für das Haushaltsjahr  

2026 

Der Gesamthaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben wird wie folgt festgesetzt: 

 Verwaltungshaushalt 

EUR 

Vermögenshaushalt 

EUR 

Gesamthaushalt 

EUR 

Einnahmen  

und 

Ausgaben 

 

5.356.107  

 

5.349.673 

 

10.705.780 

 

Verwaltungs-
haushalt; 

5.356.107 € ; 
50%

Vermögens-
haushalt; 

5.349.673 € ; 
50%

Gesamt-Haushalt

 

 

Haushalts- und Rechnungsvergleich (Vorjahr/e): 

2026 Ansatz 2025 Ansatz 2025 Ergebnis 2024 Ergebnis

Verwaltungshaushalt 5.356.107 € 5.087.672 € 5.018.464,24 € 4.951.448,35 €
Vermögenshaushalt 5.349.673 € 5.098.808 € 5.729.103,36 € 4.737.485,61 €
Gesamthaushalt 10.705.780 € 10.186.480 € 10.747.567,60 € 9.688.933,96 €
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Es ergeben sich demnach folgende Änderungen gegenüber den Ansätzen des Vorjahres: 

 der Verwaltungshaushalt um  268.435 €  (5,28 %) 

 der Vermögenshaushalt um  250.865 € (4,92 %) 

 der Gesamthaushalt um  519.300 € (5,10 %) 

 

Eine Darstellung der einzelnen Einnahmen- und Ausgabenveränderungen gegenüber dem Vorjah-

reshaushalt ergibt sich aus dem Haushaltsplan.  

 

Im Einzelnen sind zu den wesentlichsten Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjah-

reshaushalt folgende ergänzende Feststellungen veranlasst: 

 

Verwaltungshaushalt – Einnahmen 

 

I. Steuern – kommunal 

Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Realsteuern ist die Hebesatzsatzung vom 26.11.2024. 

 

a) Grundsteuer A und B 

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit  

38.000 € und der Grundsteuer B mit 320.000 € veranschlagt.  

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen seit 2025 jeweils 340 %. 

 

b) Gewerbesteuer 

Bei der Gewerbesteuer ist der Ansatz mit 1.100.000 € veranschlagt. Das Soll-

Rechnungsergebnis 2025 betrug 858.009 €.  

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 %. 

Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre sind dem nachfolgenden Diagramm zu entneh-

men (Jahr 2026 ist HH-Ansatz):  

Gemeinde Brunnen - Haushalt 2026 - Seite 3 von 77



Gemeinde Brunnen  Haushalt 2026 
 
 

88
7.

18
2 

€ 

93
5.

78
5 

€ 

85
8.

00
9 

€ 

1.
10

0.
00

0 
€ 

75
.1

47
 €

 

82
.6

35
 €

 

64
.2

00
 €

 

15
0.

00
0 

€ 

81
2.

03
5 

€ 

85
3.

15
0 

€ 

79
3.

80
9 

€ 

95
0.

00
0 

€ 

- € 

200.000 € 

400.000 € 
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c) Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranschlagter Einkom-

mensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Veranschlagt wurden im Haus-

haltsplan 1.500.000 € (Rechnungsergebnis Vorjahr: 1.497.885 €). Die Schätzung des Bayerischen 

Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung für das Jahr 2026 beläuft sich auf 1.513.600 €.  

Der Beteiligungsbetrag für die Einkommensteuer-Ersatzleistungen beträgt 112.000 € 

(Rechnungsergebnis Vorjahr 108.466 €). 

Der Einkommensteuerersatz wird für die überproportionalen Belastungen der Länder und Ge-

meinden durch die Neuregelung des Familienlastenausgleiches gewährt. 

 

d) Umsatzsteuer 

Vom gesamten Umsatzsteueraufkommen werden ca. 2,2 % als Gemeindeanteil an der Umsatz-

steuer auf die Kommunen nach einem bundesgesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Der 

Schlüssel berechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen, der Zahl der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.  
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Veranschlagt wurde im Haushalt 2026 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von  

74.000 €. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat eine Schätzung in 

Höhe von 71.928 € errechnet (Rechnungsergebnis Vorjahr: 60.666 €). 

 

e) Schlüsselzuweisung 

Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen ist ein weiteres Instrument des kommunalen Finanz-

ausgleiches. Sie soll fehlende eigene Einnahmemöglichkeiten ausgleichen.  

Laut Mitteilung des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung erhält die Ge-

meinde Brunnen im Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 376.928 € (Vorjahr: 

343.692 € ergibt Erhöhung von 33.236 € / 9,67 %).  
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II. Gebühren 

a) Kindergärten (Gliederung 4640 und 4641) 

Für den Kindergarten „Vergiss-mein-nicht“ sind die Elternbeiträge mit 70.000 € und die Zuwei-

sung des Freistaates Bayern nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

(BayKiBiG) in Höhe von 350.000 € veranschlagt.  

Die Zuweisungen für die „Gastkinder“ belaufen sich auf 70.000 € (Haushaltsstelle 4640.1620). 

 

Im Kindergarten „Sonnenschein“ mit Waldkindergarten sind die Elternbeiträge mit 20.000 € 

veranschlagt. An staatlichen Zuweisungen nach dem BayKiBiG wird mit 180.000 € geplant. 

Die Zuweisungen für die „Gastkinder“ belaufen sich auf 15.000 € (Haushaltsstelle 4641.1620). 

 

Insgesamt beträgt die Unterdeckung für die beiden Kindergärten 655.450 €  

(Vorjahr: Plan: 660.300 € / Ergebnis: 607.022,36 €). 

 

b) Abwassereinrichtungen (Gliederung 7000 und 7001) 

Die zwei in der Gemeinde vorhandenen Abwasserbeseitigungseinrichtungen wurden zuletzt im 

Jahr 2023 kalkuliert. Eine Neukalkulation mit Rechtskraft ab 2027 ist in diesem Jahr wieder 

durchzuführen. 

 

Für die jeweiligen Einrichtungen ergeben sich folgende planmäßige Über- bzw. Unterdeckungen: 

Brunnen/Hohenried (UA 7000)          - 152.675 € 

Niederarnbach/Kaltenherberg (UA 7001) 23.815 € 
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c) Bestattungswesen (Gliederung 7500 und 7501) 

Friedhof Brunnen und Hohenried 

Die Grab-, Grabnutzungs- und Leichenhausgebühren sind jeweils mit 5.000 €, 2.000 € und  

1.000 € veranschlagt. 

 

Steuern, 
Zuweisungen; 

946.928 €; 18%

Einkommensteuer; 
1.500.000 €; 28%

Gewerbesteuer; 
1.100.000 €; 20%

Gebühren und 
Entgelte; 366.400 €; 

7%

Pachten u. Mieten; 
92.250 €; 2%

KiGa-PK-Zuschuss; 
532.700 €; 10%

sonstige Verw.-
Einnahmen; 

516.530 €; 10%

sonstige 
Finanzeinnahmen; 

301.299 €; 5%

Verwaltungshaushalt-Einnahmen
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Verwaltungshaushalt – Ausgaben 

 

a) Personalausgaben (Gruppe 4) 

Bei den Personalausgaben ergibt sich eine Erhöhung von 138.960 € (= 9,32%) auf nunmehr 

1.629.800 €.  

Im Jahr 2025 betrug das Rechnungsergebnis bei den Personalkosten 1.501.033 €. 

Die Personalausgaben entsprechen 30,43 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 

(Vorjahr: 29,30 %). 

 

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppe 5 und 6) 

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind gegenüber dem Ansatz des Vorjahres 

(1.397.542 €) im Jahr 2026 mit 1.259.922 €, also 137.620 € (= - 9,85 %) geringer veranschlagt.  

Dies liegt u.a. an dem geringeren Ausgabeansatz bei der Haushaltsstelle 7000.6300 (AWB-

Brunnen – Stromkosten). 

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben entsprechen 23,54 % der Gesamtausgaben 

des Verwaltungshaushaltes (2025 = 27,47 %).  

 

c) Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 7) – nicht für Investitionen  

An Zuschüsse sind insgesamt 425.970 € veranschlagt. Insbesondere sind hierbei die Schulver-

bandsumlagen mit 413.320 € für die Schulverbände Berg im Gau – Brunnen – Langenmosen 

(110.300 €) und Hohenwart (303.020 €) enthalten. Im Vorjahr betrugen die Umlagen insgesamt 

404.620 €.  
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d) Kreisumlage (Gruppe 8) 

Die Kreisumlage ist wiederum mit einem Hebesatz von 52,5 % veranschlagt. Die Umlagekraft 

der Gemeinde Brunnen (Grundlage: Steuerkraftzahl aus 2024 + 80 % der Schlüsselzuweisung 

des Jahres 2025) erhöht sich um 183.248 € (7,84 %) gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 

2.520.066 €. Die Umlagekraft ist Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage. 

Die Kreisumlage selbst erhöht sich um 96.220 € auf 1.323.050 €.  
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d) Allgemeine Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen (Gruppe 8) 

Die Verwaltungsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen beträgt 466.550 € 

(2025: 366.800 €). Die Verwaltungsumlage pro Einwohner beträgt für dieses Jahr 256,62 € /EW 

(2025 = 204,91 €/EW).  

 

379.000 € 
400.600 € 

379.100 € 366.800 € 

466.550 € 

213,53 €

224,91 €

210,48 € 204,91 €

256,62 €

0,00 €

50,00 €

100,00 €

150,00 €

200,00 €

250,00 €

300,00 €

- € 

50.000 € 

100.000 € 

150.000 € 

200.000 € 

250.000 € 

300.000 € 

350.000 € 

400.000 € 

450.000 € 

500.000 € 

2022 2023 2024 2025 2026

Verwaltungsumlage Verwaltungsumlage/EW
 

 

e) Gewerbesteuerumlage (Gruppe 8) 

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich voraussichtlich auf 150.000 €.  

Für das Jahr 2026 gilt ein Hebesatz von 35 % (2025 = 35 %).  

 

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt: 

Im Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ beträgt der planmäßige Überschuss 

1.610.658 € (Vorjahr 1.355.392 €). Der Überschuss gegenüber dem Vorjahr erhöht sich um 

255.266 € (18,83 %).  

 

Eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist in diesem Jahr erneut nicht 

möglich. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist vom Vermögenshaushalt eine Zu-

führung in Höhe von 128.559 € veranschlagt (Vorjahr: Plan: 429.760 € / Ergebnis: 35.895,79 

€).  

Die weiterhin sehr ungünstige Ausgabendeckungssituation des Verwaltungshaushaltes 2026 

hat sich zwar gegenüber dem Vorjahr um 301.201 € verbessert, jedoch wird die gesetzliche 

Pflichtzuführung erneut nicht erreicht.  
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Die erforderliche Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 KommHV an den Vermögenshaushalt zur 

Deckung der ordentlichen Tilgung von Krediten beträgt 1.310.900. €.  

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, 

dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.  

 

Im Finanzplanungszeitraum wird die erforderliche Pflichtzuführung voraussichtlich ebenfalls 

nicht erreicht. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass zumindest nach Abzug der rentierlichen Til-

gungen die erforderliche Pflichtzuführung ab dem Jahr 2027 wieder erreicht wird. 

 

Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik im Finanzplanungszeitraum: 

Haushalts- und Planungsjahre # 2026 2027 2028 2029
Zuführung lt. HHPlan/Finanzplan 128.559 €-    98.548 €      236.898 €      298.348 €    
Pflichtzuführung 1.310.900 € 1.310.900 € 1.240.400 €   310.900 €    

Ergebnis 1.439.459 €- 1.212.352 €- 1.003.502 €-   12.552 €-      

davon rentierliche Tilgungen (AWB) 1.292.600 € 1.292.600 € 1.222.100 €   292.600 €    
davon unrentierliche Tilgungen 18.300 €      18.300 €      18.300 €        18.300 €      
Ergebnis mit rentierliche Tilgungen 1.439.459 €- 1.212.352 €- 1.003.502 €-   12.552 €-      
Ergebnis ohne rentierliche Tilgungen 146.859 €-    80.248 €      218.598 €      280.048 €    

 

Anmerkung: 

In den rentierlich aufgeführten Beträgen sind die Tilgungen anlog den zu erwartenden Zuschüs-

sen nach der RZWas enthalten (Veranschlagungen bei der Haushaltsstelle 7000.3610). 

Personal; 1.629.800 €; 
30%

Kreisumlage; 
1.323.050 €; 25%

VG-Umlage; 466.550 €; 
9%

Gewerbesteuer-
umlage; 150.000 €; 

3%

Schulverbands-
umlagen; 413.320 €; 

8%

s. Verw. u. 
Betriebsaufw.; 

1.259.922 €; 24%

Zinsen; 76.500 €; 1%
Zuweis. u. 

Zuschüsse, Deck-
reserve; 13.150 €; 

0% Zuf. zum VmH; 
23.815 €; 0%

Verwaltungshaushalt -Ausgaben
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Vermögenshaushalt - Einnahmen 

Die nachfolgend genannten Beträge sind als Einnahmen im Vermögenshaushalt veranschlagt: 

Einnahmen aus 
der Veräußerung 

von Grundstücken 
u. beweglichen 

Sachen                                           
(Gr. 34)

Beiträge u. 
ähnliche Entgelte              

(Gr. 35)

Zuweisungen u. 
Zuschüsse                             
(Gr. 36)

Kreditaufnahmen                              
(Gr. 37)

Kindergarten 
Kinderkrippe

0 € 0 € 0 € 0 €

Wohnbau- und 
Gewerbegebiet

600.000 € 3.000 € 0 € 0 €

Gemeindestraßen 0 € 0 € 87.500 € 0 €

AWB 
Brunnen/Hohenried

0 € 360.000 € 1.000.000 € 0 €

AWB 
Niederarnbach

0 € 6.000 € 0 € 0 €

Bavariastraße 0 € 0 € 35.000 € 0 €

Gewerbe/Bahn 700.000 € 30.000 € 0 € 0 €

Breitband 0 € 0 € 0 € 0 €

Allgemeines 
Grundvermögen

0 € 0 € 0 € 0 €

Allg. Grundverm. - 
Vorkaufsrechte

200.000 € 0 € 0 € 0 €

Investitions-
pauschale

0 € 0 € 126.500 € 0 €

Summe: 1.500.000 € 399.000 € 1.249.000 € 0 €
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Vermögenshaushalt - Ausgaben 
An Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im diesjährigen Vermögenshaus-

halt eingeplant:  

Investitionen 2026 Summe

VGem-Investitionsumlage 39.010 €

"Alte Schule" - Heizung 50.000 €

2150. SV Hohenwart (Investitionsumlage) 165.400 €

4640. KiGa Brunnen - Klimaanlage OG 10.000 €

4642. Waldkindergarten 1.000 €

BG "Sportplatz"/Allgemein 203.100 €

BG Drahtscheider II 430.000 €

Ortsstraßen Hohenried 100.000 €

GuR Brunnen-Oberarnbach 210.000 €

Sonstiges 10.000 €

6700. Straßenbeleuchtung (allgemein) 5.000 €

7000. AWB Brunnen-Hohenried/Sonstiges 55.000 €

M. 3 AWB Berg-im-Gau-  /IN- / SOB-Straße 1.000.000 €

7700. Bauhof Brunnen 20.000 €

7910. Gewerbegebiet Brunnen 580.000 €

8180. Breitband 50.000 €

8800. Allgemeines Grundvermögen 5.000 €

8801. Allgemeines Grundvermögen-Vorkaufsrecht 200.000 €

Gesamtsumme 3.133.510 €

0600.

6200.

6300.
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Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gruppe 92-96, 98) belaufen sich 

auf insgesamt 3.133.510 € (Vorjahr: 3.665.490 €). Dies entspricht 58,57 % des Vermögenshaus-

haltes (Vorjahr: 71,89 %) und 29,27 % des Gesamthaushaltes (Vorjahr: 35,98 %).  

 

Zuführung zum VWH; 
128.559 €; 2%

Zuführung zum VWH 
(SR); 0 €; 0%

Zuführung an 
Rücklagen; 752.889 €; 

14%

Zuführung an SR AWB; 
23.815 €; 0%

Erwerb von Grundstücken; 
1.345.000 €; 25%

Erwerb von bew. 
Sachen; 10.000 €; 0%

Baumaßnahmen; 
1.524.100 €; 29%

Tilgungen; 1.310.900 €; 
25%

Zuweisungen u. 
Zuschüsse; 254.410 €; 

5%

Vermögenshaushalt-Ausgaben

 

 

Die übrigen Ausgaben und Einnahmen sind sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechnet wer-

den konnten.  
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Schulden - Verpflichtungsermächtigungen 

a) Schulden 

In diesem Jahr und im Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt.  

 

Der Schuldenstand sowie die Verpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften nach 

Art. 72 GO entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum daher folgendermaßen (Stand jeweils 

zum 31.12.): 

 

8.023.938 €

6.210.794 €

4.149.975 €

2.409.655 €
1.598.836 €

5.771.613 €

4.460.794 €

3.149.975 €

1.909.655 € 1.598.836 €

2.252.325 € 1.750.000 €

1.000.000 € 500.000 € 0 €0 €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
8.000.000 €
9.000.000 €

2025 2026 2027 2028 2029

Schulden-Gesamt

Gesamt Kernhaushalt Art. 72 GO
 

 

5.771.613 €

4.460.794 €

3.149.975 €

1.909.655 €
1.598.836 €

5.593.555 €

4.301.000 €

3.008.445 €

1.786.389 €
1.493.834 €

178.058 € 159.794 € 141.530 € 123.266 € 105.002 €

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

2025 2026 2027 2028 2029

Kern-Haushalt 

Kernhaushalt Abwasser In-Str. 9
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4.414 €

3.416 €

2.283 €

1.325 €
879 €

3.175 €

2.454 €

1.733 €

1.050 €

879 €
1.239 €

963 €

550 €
275 € 0 €0 €

500 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €
2.500 €
3.000 €
3.500 €
4.000 €
4.500 €
5.000 €

2025 2026 2027 2028 2029

Pro-Kopf-Verschuldung

Gesamt Kern-HH Art. 72 GO Landesdurchschnitt 807 €
 

 

Zum Jahresende 2026 ergibt sich im Kernhaushalt insgesamt ein Schuldenstand von voraussicht-

lich rd. 4.461.000 € (davon rentierliche Schulden rd. 4.301.000 €). 

Dies entspricht einer Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt von rd. 2.454 €, 

wobei hier der Anteil bei den rentierlichen Schulden bei rd. 2.366 € liegt. 

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung bei vergleichbaren Gemeinden mit einer Einwohner-

zahl von 1.000 bis 3.000 liegt bei 807 €.  

 

Aufgrund der genannten Schuldenhöhe sind weitere Darlehensaufnahmen aufgrund der finanzi-

ellen Leistungsfähigkeit nicht mehr möglich.  

Dies hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen im Rahmen der Prüfung des Haushaltes 

2023 bereits festgestellt und die vorgesehene Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € nur mit der Auflage 

als Zwischenfinanzierungsmöglichkeit genehmigt.  

 

b) Verpflichtungsermächtigungen 

HHStelle Maßnahme Veranschlagung Jahr

1300.9350 LF 10 Bayern 500.000 € 2029, 2030

8180.9500 Breitband 3.882.000 € 2027

Summe 4.382.000 €  
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Rücklagen 

Die allgemeine Rücklage wird planmäßig zum Jahresende 2026 einen Stand von rd. 753.000 € 

erreichen. Hiervon sind 48.829 € als Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 

KommHV zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben (Betriebsmittel der Kasse) 

auszuweisen.  

Die voraussichtliche Rücklagenentwicklung ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen 

(Stand jeweils zum 31.12.): 

2.177.585 €

752.889 € 652.437 € 685.435 €

354.883 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

2025 2026 2027 2028 2029

Allgemeine Rücklage

 

 

Kassenkredit 

In der Haushaltssatzung wird die Ermächtigung für einen Kassenkredit auf 800.000 € festgesetzt. 

Im Vorjahr war die haushaltsrechtliche Ermächtigung ebenfalls bei 800.000 € veranschlagt. In 

diesem Zeitraum musste kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.  

 

Finanzplan 

Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 wurden auf-

grund der Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern sowie der örtlichen 

Gegebenheiten erstellt.  

Die Finanzplanungen für die Jahre 2025 bis 2029 sind ausgeglichen.  
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Zusammenfassung: 

Ein wichtiger Wert zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist die 

bereinigte freie Finanzspitze (VV Nr. 6.3 zu § 4 KommHV-Kameralistik). Diese errechnet sich 

aus der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Til-

gung zuzüglich der jährlichen Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHStelle 9000.3610). 

Hierbei sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben, denn nur dann ist es möglich, 

dass der Verwaltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt 

mitfinanziert.  

Stellt man die bereinigte Finanzspitze im Verhältnis zu den bereinigten Einnahmen des Verwal-

tungshaushaltes (Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes gekürzt um innerer Verrechnun-

gen, kalkulatorische Einnahmen und Zuführung zum Vermögenshaushalt) erhält man einen wei-

teren Wert zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Ein Wert über 15 % ist als günstig, ein Wert von 

unter 5 % als ungünstig und ein Wert dazwischen als zufriedenstellend zu beurteilen.  
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€ 

-25,61%

-21,17%

-16,66%

2,14%

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

-1.400.000 € 

-1.200.000 € 

-1.000.000 € 

-800.000 € 

-600.000 € 

-400.000 € 

-200.000 € 

- € 

200.000 € 

2026 2027 2028 2029

Freie Spitze - Anteil an Einnahmen im 
Verwaltungshaushalt

Bereinigtes Ergebnis Anteil in % an bereinigten Einn. VwHH

 

 

Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass sich im Finanzplanungszeitraum der finanzielle Spiel-

raum aus der freien Finanzspitze ausnahmslos im ungünstigen Bereich bewegt.  

 

Auch die Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist mit Ausnahme 

des Jahres 2029 im gesamten Finanzplanungszeitraum im negativen Bereich.  
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Zudem wird die gesetzliche Verpflichtung nach § 22 Abs. 1 KommHV im gesamten Finanzpla-

nungszeitraum erneut nicht erfüllt (Pflichtzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaus-

halt).  

 

In Anbetracht der derzeitigen haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse muss unter anderem auch 

aufgrund des vorherigen Diagramms wiederum vor einem positiven Blick auf künftige Haushalte 

dringend gewarnt werden.  

 

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde Brunnen ist in den nächsten Jahren weiterhin 

sehr stark eingeschränkt. Weitere und eventuell notwendige Investitionsmaßnahmen können 

erstmals nicht umgesetzt werden. Zudem ist es zur Sicherung der gemeindlichen Leistungsfähig-

keit erforderlich, alle möglichen Einnahmequellen in vollem Umfang auszuschöpfen und eventu-

ell im Rahmen der freiwilligen Leistungen Einsparmöglichkeiten zu nutzen.  

Im Übrigen wird auf die haushaltsrechtliche Stellungnahme des Landratsamtes Neuburg-

Schrobenhausen zum Haushalt 2023 vom 21.06.2023 verwiesen. Darin werden weitere Kredit-

aufnahmen im Finanzplanungszeitraum ohne Konsolidierungsvorschläge als nicht vertretbar an-

gesehen. 

 

 

 

Schrobenhausen, 03.03.2026 

gez. 

Manfred Reim   Thomas Wagner 

Kämmerer   Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen 
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Stellenplan 
der

Gemeinde Brunnen

2026

Teil A
Beamte

Teil B
Beschäftigte

Teil C
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil D
Stellenübersicht für Bedienstete in der Probe- und Ausbildunszeit (entfällt)
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Stellenplan für die Beamten
Haushaltsplan 2026

Teil A: Gesamtübersicht für die Beamten der Gemeinde Brunnen

Laufbahngruppen Zahl der Stellen 2026 Tats. bes.
und BesGr. insgesamt darunter mit Stellen am Anmerkungen

Amtsbezeichnungen Zulage 30.06.2025

Komm. Wahlbeamte

1. Bürgermeister KWBG 1 - 1

Gehobener Dienst

Mittlerer Dienst

Summe Beamte 1 0 1
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Stellenplan für die Beschäftigten
Haushaltsplan 2026

Teil B: Gesamtübersicht für die Beschäftigten der Gemeinde Brunnen

Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Tats. bes.

oder Stellen Stellen Stellen am Anmerkungen

Sondertarif 2026 2025 30.06.2025

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6 2 3 3

5

4 1

3

2 1 2 2

1 9 9 9

Pauschle 1

Summe Angestellte: 14 14 14
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Stellenplan für die Beschäftigten
Haushaltsplan 2026

Teil B1: Gesamtübersicht für die Beschäftigten der Gemeinde Brunnen

Kindergarten Brunnen u. Hohenried einschl. Waldkindergarten

Tabellenentgelt S Zahl der Zahl der Tats. bes.

Stellen Stellen Stellen am Anmerkungen

2026 2025 30.06.2025

15 1

14

13 1 1 1

12

11

10

9 1 3 3

8a 7 9 9

8 1

7

6

5

4

3 10 12 12

2

1

Summe Angestellte: 21 25 25

(Sozial- und 
Erziehungsdienst)

Gemeinde Brunnen - Haushalt 2026 - Seite 72 von 77



Stellenplan für die Beamten
Haushaltsplan 2026

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

- Gemeinde Brunnen -

Besoldungsgruppen

UAbschn. Bezeichnung
KWBG

Gehobener 
Dienst

Mittlerer 
Dienst

Anmerkungen

0000. Gemeindeorgane 1

0200. Hauptverwaltung

Summe Beamte
1 0 0 1
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Stellenplan für die Beschäftigten
Haushaltsplan 2026

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

- Gemeinde Brunnen -

Entgeltgruppen sowie Pauschalentschädigungen

Abschnitt bzw. 
UAbschn.

Bezeichnung

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0

9 8 7 6 5 4 3 2 1 P
a

us
ch

a
le

0000. Gemeinderogane 3  

4640. KiGa Brunnen 2

4641. Kiga Hohenried 2

5600. Eigene Sportstätten

6300. Gemeindestraßen 2 1 1 1 (i.V.m. Abschnitt 70)

70. Abwasserbeseitigung

7500. Bestattungswesen 2

Summe Angestellte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 9 1 14
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Stellenplan für die Beschäftigten
Haushaltsplan 2026

Teil C1: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

- Gemeinde Brunnen -

Kindergarten Brunnen, Hohenreid u. Waldkindergarten

Tabellenentgelt S (Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. 
UAbschn.

Bezeichnung

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0

9 8
a

8 6 5 4 3 2 1 P
a

us
ch

a
le

4640. KiGa Brunnen 1 1 5 1 8

4641. Kiga Hohenried 1 2 2

Summe Angestellte
1 0 1 0 0 0 1 7 1 0 0 0 10 0 0 0 21
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